


Zugang zu Bildungs- und Ausbildungspro-

grammen: Bereitstellung von Programmen, 

die speziell auf die Bedürfnisse von Menschen 

in Wohnungslosigkeit zugeschnitten sind, ein-

schließlich flexibler Zeitpläne, Akzeptanz von 

Abbrüchen und Wiederaufnahmen, Freistellung 

für Termine im Kontext von Wohnungssuche 

und Gesundheitsfürsorge. Diese Programme 

sollten niedrigschwellig ausgestaltet werden, 

um eine breite Teilnahme zu ermöglichen.

Unterstützungsnetzwerke: Aufbau von Netz-

werken, die Menschen in Wohnungslosigkeit 

bei der Arbeitssuche und -erhaltung unterstüt-

zen, einschließlich Jobcoaching und Mentoring. 

Diese Netzwerke können durch Kooperationen 

mit lokalen Unternehmen und gemeinnützigen 

Organisationen gestärkt werden.

Finanzielle Unterstützung: Kurzfristige Bereit-

stellung von finanziellen Hilfen (z. B. Fahrkos-

tenzuschüsse, Überbrückungshilfen etc.), um 

die Teilnahme an Bildungs- und Ausbildungs-

programmen zu ermöglichen und die Über-

gangsphase in den Arbeitsmarkt zu erleich-

tern.

Psychosoziale Unterstützung: Implementie-

rung von zielgruppengerechten psychosozia-

len Unterstützungsmaßnahmen durch entspre-

chend qualifizierte Fachkräfte, um die Stabilität 

und das Wohlbefinden der Betroffenen zu för-

dern (z. B. durch die Anbindung an sozialinte-

grative Beratungsdienste, Selbsthilfegruppen 

und therapeutische Angebote).



4. Einsatz von Fallmanagement: Effektive Fall-

steuerung und Fallbesprechungen mit allen 

Beteiligten sind notwendig, um die individuellen 

Bedürfnisse der betroffenen Menschen zu be-

rücksichtigen.2





Um die Zielsetzungen im Bereich Arbeit und Qualifizie-

rung zu erreichen, müssen verlässliche und differen-

zierte Qualifikations- und Arbeitsmarktinstrumente zur 

Verfügung stehen, um den individuellen Bedürfnissen 

gerecht zu werden. Im Folgenden werden kurz Förder-

möglichkeiten vorgestellt, die sich bei der Integration 

wohnungsloser Menschen in die Arbeitswelt beson-

ders bewährt haben.3



Neben den Fördermöglichkeiten im SGB II ist soziale 

Teilhabe auch im Rahmen eines Ehrenamtes oder ei-

nes Bundesfreiwilligendienstes/ eines freiwilligen sozi-

alen Jahres u.ä. möglich.

Ehrenamtliches Engagement ist freiwillig und unent-

geltlich. Über Freiwilligenagenturen und Ehrenamts-

börsen, z.B. der Freien Träger der Wohlfahrtspflege, 

ist eine Vermittlung möglich. Hier können langzeitar-

beitslose Menschen eine sinnstiftende Aufgabe und 

Wertschätzung erfahren. Häufig werden so Bedenken 

abgebaut und Motivation hergestellt, sich mehr zuzu-

trauen, z. B. im Rahmen der o. g. Instrumente.


